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X Inhalt .

Ein und dreißigstes Buch.
Von 1724 — 1727 .

Erster Abschnitt .

h. Die kaiserliche Commission fetzet einen perem.

torischen Termin zur Einbringung der unbedingten Pa «
ritisns . Anzeige an . K, 2 . Machet , «ach abgelauftnein
Termin , mit der Execrttion dadurch den Anfang , daß

sie dem AdWmisiratioiis ' Coöegio daS Siegel abfvderr ,
demselben dieHelnrng der LandschaftlichenGefalle unter »

saget , und ihre Versammlungen verbietet . § . g . und

veranstaltet einen neuen Landtag . Auf diesem Landtag
wird das ganze AdministrarionS . Collegium abge «

fetter . Es werden andre Administratoren und andre

ständische Ofticianreu eingcwählek . 4 . Das neue Ad«

ministratwirs . Collegium wird in Äurich eingerichtet,
§ . 5 , Das alte hält sich in Emden in Acrivitat . Go
entstehet ein doppeltes Adimnistracions . Collegium ,
das alte in Emden , das neue in Aurich . §. 6.
Der König von Preußen und die General . Staaken

verstärken ihre Garnisonen in Emden , und erklären sich

zur Neutralität bei den oßfcicstschen Streitigkeiten .
F. 7 . Die Accise wird so wohl in Emden als in Aurich
verpacktet . § . 8 - Die Emdifchstandische Gsrnisog rük«
ker nach Leer , um sich des dortigen Pacht . Comtoirs zu
bemächtigen . K. 9 Auch läßt der Fürst , dieses zu ver¬

hindern , seine
'
Miliz nach Leer marschieren . Hieraus

entstehet im Angesicht der kaiserliche« Salvegarde das

erste Blucbad zwischen den fürstlichen und den

Eurdischständischcn Truppen . Die Emdische Miliz
räumet den Flechen Leer und zieht sich nach Emden zu .

rück. § . io . Der Fürst erklärt die Emdische Garni -

son, so balo sie wieder ausrüLc « wird , für Bügelfrei ,
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§. r . Die Repräsentanten der alten Stande und
der Emder Magistrat reichen der kaiserlichen Commis ,

sioir eine Parttions . Erklärung ein. Da aber diese
Sud-



Inhalt . n
Submlssiotts - Acke von der kaiftrl . Commission ver¬
worfen wird. § . s . Go verwenden sich die General-
Staaten für die Stände bei dem Kaiser. § . z . Der
Anschlag, den rilierfchaftl. Administrator von dem Ap¬
pelle aufzuheben , mißlinget. § . 4 . Die aiten Grande
oder die Renitenten werben von dem ausgeschriebenen
Landtage ausgeschlossen. § . Der kaiftrl. Cammer-
Heer und Gesandte Graf Fridag von Gödens kömmt in »
Ostfriesland , um die° Streitigkeiten , durch seine Ver¬
mittelung, zu heben. Der ihm von dem Canzler Bcen«
eisen gemachten Hindernisse ohnerachter § . 6 . vrran -
staltet er eine Versammlung der Ritterschaft. Diese
und die Stadt Emden, die dem ritterschafkilchen Schluß
Beitritt , tragen , nach einer nähern Submissrons .
Erklärung , auf einen allgemeinen freien Landtag an.
tz. 7. Dir Hitze des Canzlers vereitelt den Plan des
Grafen und die guten Aussichten zu einer Sühne , § . 8-
worüber sich der wieder abreisende Graf in einem hef¬
tigen Schreiben bei der Commission beschweret. § . y.
Das unvorsichtige Benehmen des Canzlers und seine
Rachsucht eröfnet den Weg zur Verzweiflung .

Dritter Abschnitt.
§ . r . Die Eingesessenen der Aemker Emden , Gcek-

fyhl und Leer treten dem Schluß der Ritterschaft und der
Stadt Emden bei , und wollen das Auricher Collegium
nicht erkennen. § . 2 . Sie widersetzen sich den von ei .
nem kaiserlichen Commando unterstützten Schatzungs -
Hebern und drängen sie aus den Aemkern zurück, tz . g .
Dem Emder Administrations - Collegis wird nochmals
die Hebung der Pachten und all ? Einmischung in Ver¬
waltung her Landesmiktel von der kaiftrl . Commission
untersaget . § . 4 . Demohnerachtet bestellt das Emder

** Collegium in einige --. Kluften Packt-Commtffarien . § . 5.
» und bemächtiget sich durch die ständisch kindische Miliz

in Leer, § . K . und in Emder und Gretuur Amt der
Pacht - Comkoiren . Dagegen federt der Fürst die Ein «
geftffcnLti auf, sich diesen Gewaltchätigkeiren zu wider,
fetzen . § . 7 . Der Baiser erkläret durch ein Definitiv«
Dekret die alrr » Stände für öffentliche Rebellen
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